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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.02.1993

Norm

StGB §164 Abs1 Z1

Rechtssatz

Nach § 164 Abs 1 Z 1 StGB ist als Hehler nur strafbar, wer den Vortäter beim Verheimlichen oder Verhandeln der Beute

tätig unterstützt; die Begehungsform des erwähnten Tatbestandes besteht nämlich in einem bestimmten Tun, in einer

Tätigkeit.
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